
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
PFLEGE VON NAHEN ANGE-
HÖRIGEN 
In der Landwirtschaft kommt es 
immer wieder vor, dass man für 
einen pflegebedürftigen Angehöri-
gen die eigene Berufstätigkeit 
ganz aufgeben oder einschränken 
muss. Wie bin ich dann aber pen-
sions- und krankenversichert? 
Es besteht die Möglichkeit 
 der Weiterversicherung in die 
PV nach BSVG, wenn, a) der Pfle-
ger BSVG-versichert war, b) die 
Pflege ihn zu 100% beansprucht 
und er die Erwerbstätigkeit aufgibt 
und c) die Pflege in häuslicher 
Umgebung erfolgt;  
 der Selbstversicherung in die 
PV und KV nach AVG, wenn a) 
der Pfleger nicht BSVG-versichert 
war, b) die Pflege ihn erheblich 
beansprucht und er die Erwerbs-
tätigkeit zwar einschränkt aber 
zwangsläufig nicht aufgibt;  
 der Selbstversicherung in die 
PV und KV nach ASVG für die 
Pflege eines im gemeinsamen 
Haushalt lebenden behinderten 
Kindes, das nicht älter als 40 
Jahre ist. 
Zu beachten ist: 
 Hat der Pflegebedürftige An-
spruch auf Pflegegeld zumindest 
in Höhe der Stufe 3, zahlt der 
Bund die PV- und KV-Beiträge 
des Pflegers. 
 Um die beitragsfreie Mitversi-
cherung des Pflegers in die KV 
beim Pflegebedürftigen beanspru-
chen zu können, muss a) der Pfle-
gebedürftige selbst krankenversi-
chert sein und b) der Pfleger we-
der selbst pflichtversichert, noch 
bei einem Angehörigen mitversi-
chert sein. 
GUTER RAT: Als Betroffener un-
bedingt sofort bei der SVA der 
Bauern bzw. der PVA den Antrag 
stellen, damit Sie keine Pensions-
zeiten verlieren und durchgehend 
kranken- und unfallversichert 
sind. 
 


